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§ 60a AufenthG: Vorubergehende Aussetzung
der Abschiebung (Duldung)

1. Abs. 2: Anspruchs- und Ermessensduldungen

1.1 Satz 1: Anspruchsduldung

1.1.1 Hessischer VGH, Beschluss vom 10.04.2025, 3 B 478/25
Anspruch auf Ausstellung einer Duldung bei Nichtbetreiben der Abschiebung
Leitsatze:

1. Die tatsachliche Hinnahme des Aufenthalts auBerhalb einer formlichen Duldung, ohne
dass die Volistreckung der Ausreisepflicht betrieben wird, sieht das Gesetz nicht vor.

2. Das bloBe Fehlen konkreter Vollstreckungsbemuhungen erfiillt fur sich allein keinen
der gesetzlich normierten Duldungstatbestande, sodass ohne das Hinzutreten weiterer
Umstande nicht auf eine rechtliche oder tatsachliche Unmaglichkeit der Abschiebung
geschlossen werden kann.

3. Die zustandige Auslanderbehorde hat bei der Entscheidung, ob sie eine Duldung
erteilt, oder die Ausreisepflicht nach § 59 Abs. 1 Satz 4 AufenthG verlangert und eine
entsprechende Bescheinigung ausstellt, eine Prognoseentscheidung uber die
Durchfiihrbarkeit der Abschiebung zu treffen.

4. Kommt die Auslanderbehorde zu dem Ergebnis, dass die Abschiebung nicht ohne
Verzogerung durchgefiuhrt werden kann oder der Zeitpunkt der Abschiebung ungewiss
ist, ist eine Duldung zu erteilen, wobei als zeitlicher MaBBstab auf die in § 50 Abs. 2 Satz
2 AufenthG vom 30. Juli 2004 (BGBI. | Seite 1950) enthaltene maximale Ausreisefrist von
sechs Monaten zuriickgegriffen werden kann.

1.1.2 VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 14.11.2025, 8 L 1526/25

Duldungsanspruch unabhangig von Vertretenmiissen

Soweit in der Literatur vertreten wird, der Duldungsgrund der tatsachlichen Unmaoglichkeit einer
Abschiebung greife nicht zugunsten derjenigen Auslander, die in zumutbarer Weise die Moglichkeit
einer freiwilligen Ausreise tatsachlich haben und diese Mdglichkeit in vorwerfbarer Weise nicht
wahrnehmen,

so BeckOK AusIR/Kluth/Breidenbach, 45. Ed. 1.10.2024, AufenthG § 60a Rn. 11,
wurde dies dem Sinn und Zweck des Instituts der Duldung nicht gerecht. Denn es soll verhindert
werden, dass ein Auslander, der nicht abgeschoben werden kann, rechtlich und tatsachlich in eine

gesetzesfreie Grauzone fallt.

Vgl. Bergmann/Dienelt/Dollinger, 15. Aufl. 2025, AufenthG § 60a Rn. 23.
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Dies hat auch Niederschlag im Gesetz gefunden. Nach § 60a Abs. 2a Satz 1 AufenthG wird die
Abschiebung eines Auslanders fur eine Woche ausgesetzt, wenn seine Abschiebung gescheitert ist,
Abschiebungshaft nicht angeordnet wird und die Bundesrepublik Deutschland auf Grund einer
Rechtsvorschrift zu seiner Ruckibernahme verpflichtet ist. Voraussetzung ist hier gerade nicht,
dass die Abschiebung aus nicht vom Antragsteller zu vertretenden Grunden gescheitert ist.

Beschluss

1.1.3 OVG Sachsen, Beschluss vom 25.01.2006, 3 BS 274/05

Rechtliches Abschiebungshindernis wegen bevorstehender Geburt eines Kindes

Leitsatze:

1. Die nichteheliche Vaterschaft eines Auslanders hinsichtlich des ungeborenen Kindes
einer deutschen Staatsangehorigen kann einen Umstand darstellen, der unter den
Gesichtspunkten des Schutzes der Familie nach Art. 6 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 GG und der
Pflicht des Staates, sich gemaR Art. 2 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 GG schutzend und
fordernd vor den nasciturus zu stellen, aufenthaltsrechtliche Vorwirkungen entfaltet.

2. RegelmaRige Voraussetzung der Vorwirkung aus Art. 6 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 GG ist,
dass der nichteheliche Vater durch die vorgeburtliche Anerkennung der Vaterschaft und
des gemeinsamen Sorgerechts zu erkennen gegeben hat, dass er die elterliche
Verantwortung ubernehmen wird und zudem der Entbindungszeitpunkt so nahe
bevorsteht, dass bis zur Geburt ein Familiennachzug unter Einhaltung der
Einreisevorschriften nach behordlicher Erfahrung nicht mehr in Betracht kommt.

3. In besonders gelagerten Fallen konnen Art. 6 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 GG und Art. 2 Abs.
2 Satz 1i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG ausnahmsweise auch bereits zu einem friitheren
Zeitpunkt aufenthaltsrechtliche Vorwirkungen auslésen. Eine Ausnahme wird vor allem
dann in Betracht kommen, wenn eine Risikoschwangerschaft und die Unterstiitzung der
Schwangeren durch den Abzuschiebenden glaubhaft gemacht werden.

Mastodon
Bluesky
Threads
Facebook
LinkedIn
Pinterest
Tumblr
Reddit

e Telegram
e Xing

e Email

https://wiki.aufentha.lt/ Printed on 2025/11/22 11:40


https://wiki.aufentha.lt/_media/251115_vg_duldg.pdf
https://mastodonshare.com?text=%C2%A7%2060a%20AufenthG%3A%20Vor%C3%BCbergehende%20Aussetzung%20der%20Abschiebung%20%28Duldung%29&url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2F60a_aufenthg
https://bsky.app/intent/compose?text=%C2%A7%2060a%20AufenthG%3A%20Vor%C3%BCbergehende%20Aussetzung%20der%20Abschiebung%20%28Duldung%29%0Ahttps%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2F60a_aufenthg
https://www.threads.net/intent/post?text=%C2%A7%2060a%20AufenthG%3A%20Vor%C3%BCbergehende%20Aussetzung%20der%20Abschiebung%20%28Duldung%29&url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2F60a_aufenthg
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2F60a_aufenthg
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2F60a_aufenthg&title=%C2%A7%2060a%20AufenthG%3A%20Vor%C3%BCbergehende%20Aussetzung%20der%20Abschiebung%20%28Duldung%29&summary=%C2%A7%2060a%20AufenthG%3A%20Vor%C3%BCbergehende%20Aussetzung%20der%20Abschiebung%20%28Duldung%29%0A%0A1.%20Abs.%202%3A%20Anspruchs-%20und%20Ermessensduldungen%0A%0A1.1%20Satz%201%3A%20Anspruchsduldung%0A%0A1.1.1%20Hessischer%20VGH%2C%20Beschluss%20vom%2010.04.2025%2C%203%20B%20478%2F25%0A%0A%09%22Anspruch%20auf%20Ausstellung%20einer%20Duldung%20bei%20Nichtbetreiben%20der%20Abschiebung&mini=true&source=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2F60a_aufenthg
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2F60a_aufenthg&description=%C2%A7%2060a%20AufenthG%3A%20Vor%C3%BCbergehende%20Aussetzung%20der%20Abschiebung%20%28Duldung%29
http://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2F60a_aufenthg&description=%C2%A7%2060a%20AufenthG%3A%20Vor%C3%BCbergehende%20Aussetzung%20der%20Abschiebung%20%28Duldung%29
http://www.reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2F60a_aufenthg&title=%C2%A7%2060a%20AufenthG%3A%20Vor%C3%BCbergehende%20Aussetzung%20der%20Abschiebung%20%28Duldung%29
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2F60a_aufenthg&text=%C2%A7%2060a%20AufenthG%3A%20Vor%C3%BCbergehende%20Aussetzung%20der%20Abschiebung%20%28Duldung%29
https://www.xing-share.com/app/user?op=share;sc_p=xing-share;url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2F60a_aufenthg
mailto:?subject=%C2%A7%2060a%20AufenthG%3A%20Vor%C3%BCbergehende%20Aussetzung%20der%20Abschiebung%20%28Duldung%29&body=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2F60a_aufenthg: %C2%A7%2060a%20AufenthG%3A%20Vor%C3%BCbergehende%20Aussetzung%20der%20Abschiebung%20%28Duldung%29%0A%0A1.%20Abs.%202%3A%20Anspruchs-%20und%20Ermessensduldungen%0A%0A1.1%20Satz%201%3A%20Anspruchsduldung%0A%0A1.1.1%20Hessischer%20VGH%2C%20Beschluss%20vom%2010.04.2025%2C%203%20B%20478%2F25%0A%0A%09%22Anspruch%20auf%20Ausstellung%20einer%20Duldung%20bei%20Nichtbetreiben%20der%20Abschiebung

2025/11/22 11:40 3/3 § 60a AufenthG: Vorilibergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung)

From:
https://wiki.aufentha.lt/ - Aufenthaltswiki

Permanent link:
https://wiki.aufentha.It/60a_aufenthg

Last update: 2025/11/16 22:56

Aufenthaltswiki - https://wiki.aufentha.lt/


https://wiki.aufentha.lt/
https://wiki.aufentha.lt/60a_aufenthg

	§ 60a AufenthG: Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung)
	1. Abs. 2: Anspruchs- und Ermessensduldungen
	1.1 Satz 1: Anspruchsduldung
	1.1.1 Hessischer VGH, Beschluss vom 10.04.2025, 3 B 478/25
	1.1.2 VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 14.11.2025, 8 L 1526/25
	1.1.3 OVG Sachsen, Beschluss vom 25.01.2006, 3 BS 274/05




